
Zum Schluß von VergiIs Vierter Ekloge 

Von Philip Merlan, Olaremont (Oalif.), z. Z. Vandamwes-Geneve 

60 Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem: 

matri langa decem tulerunt fastidia 'I1Wnses. 
incipe, parve puer: cui non risere parentes , 
nec deus hUric 'I1Wnsa, dea nec dignata cubili est. 

Die hier vorgeschlagene Interpretation der Schlußzeilen von Vergils Vierter 
Ekloge ist am besten in der Form einer Paraphrase darstellbar. Das eigentlich 
ParaphrastIsche ist durch Schrägdruck gekennzeichnet. 

Fang' an, kleiner Junge, deine Mutter, der du zehn Monate lange Mühe bereitet 
hast, zu erkennen, indem du ihr zulachst, fang' an; 
belohne und beglücke sie dadurch, wie auch du beglückt bist, da dir beide Elternteile 
zulachen: unglücklich ist ja, 
wem bei seiner Geburt nicht beide Eltern zugelacht haben- ihn würdigt weder 
Gott noch Göttin der Tisch- und Bettgemeinschaft. 

Das wesentlich Neue an dieser Interpretation ist die Behauptung, daß das 
Kind glücklich gepriesen wird, weil es ap.q;t{)aÄ* ist, d. h. weil ihm beide Eltern
teile leben (nicht nur der Vater, wie es die Regel bei Neugeborenen ist, sondern 
auch die Mutter, die ja oft genug dem Kindbettfieber erlegen sein wird), eine in 
den griechischen und römischen Kulten hochgeschätzte Qualitätl, deren Ab
wesenheit das Kind von gewissen rituellen Handlungen ausschließt (wie auch etwa 
Opfertiere untadelig sein müssen), da auf auch nur teilweise verwaisten Kindern 
offenbar kein göttliches Wohlgefallen ruht. Somit wird die ganze Stelle einheit
lich:""sie ist eine Glücklichpreisung sowohl der Mutter, der das Kind zum ersten 
Mal zulacht und sie so für die Mühen der Schwangerschaft belohnt, wie auch des 
Kindes, dem beide Eltern zulachen, und damit auch dieser Eltern selbst. 
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